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Punktspielordnung 2018/2019 

für den KfA Barnim Tischtennis 

______________________________________________________________ 

1. Vorbemerkung 

 
Seit der Saison 2016 / 2017 ist die Teilnahme am Spielsystem click-tt durch die KFA-Sitzung 
vom 25. Mai 2016 beschlossen worden.  
 
Mit Beschluss vom 23.05.2017 gilt für den Kreis Barnim die Wettspielordnung des TTVB vom 
Mai 2017 mit folgenden Ausnahmen bzw. Ergänzungen: 
 
§ 1 Vorstand / Spielleitung 

 
Der Vorstand des KfA Barnim bildet sich aus dem Kreisvorsitzendem, seinem Stellvertreter 

dem Finanzwart und allen Staffelleitern. 

 

Als Kreisvorsitzender für den KfA Barnim wird benannt u. bestätigt: 

 Benjamin Neffin, Hindenbergstr. 13b, 16356 Werneuchen 

 Telefon: 0170 / 148 22 19 E-Mail:  bennyfun@web.de 
 

Als stellv Kreisvorsitzender und Finanzwart für den KfA Barnim wird benannt u. bestätigt: 

 Jens-Peter Blümel, Straße 9 Nr. 9, 13059 Berlin 

 Telefon: 0175 / 567 34 47 E-Mail:  jpbluemel@gmx.de 
 

Als Staffelleiter für die Barnimliga wird benannt u. bestätigt: 

 Uwe Koppe, Thälmannstr. 82, 16356 Werneuchen 

 Telefon: 0151 / 560 20 657 E-Mail:  uwekoppe70@gmail.com 
 

Als Staffelleiter für die 1. Kreisklasse BAR wird benannt u. bestätigt: 

 Jochen Wildner, Str. Nr. , 16321 Bernau 

 Telefon: 0151 / 119 253 18 E-Mail:  wildner@bachrc.de 
 

Als Staffelleiter für die 2. Kreisklasse BAR wird benannt u. bestätigt: 

 Uwe Koppe, Thälmannstr. 82, 16356 Werneuchen 

 Telefon: 0151 / 560 20 657 E-Mail:  uwekoppe70@gmail.com 
 

Als Staffelleiter für die 3. Kreisklasse BAR wird benannt u. bestätigt: 

 Lars Sockel, Borkheider Str. 7 , 12689 Berlin 

 Telefon: 0170 / 631 87 59 E-Mail:  lars.sockel@web.de 
 

Als Staffelleiter für den Barnimpokal wird benannt u. bestätigt: 

 Benjamin Neffin, Hindenbergstr. 13b, 16356 Werneuchen 

 Telefon: 0170 / 148 22 19 E-Mail:  bennyfun@web.de 
 

Den Staffelleitern obliegen die Kontrolle der Mannschaftsaufstellungen und der 

Spielformulare. Sie nehmen die Spielverlegungsanträge entgegen und sorgen für die 

Veröffentlichung der Spielergebnisse und des Tabellenstandes auf der Internetseite 

http://ttvb.click-tt.de. Die höchste und letzte Entscheidungsgewalt hat der 

Kreisvorsitzende. 
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§  2 Spielerzusammenstellung  

 

In den Mannschaften können Damen und Herren eingesetzt werden. Bei Jugendlichen 

und Schülern ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich.  

 

§  3 Spielsystem Liga 

 

Die Punktspiele werden im 4-er Mannschaft-System: Jeder-gegen-Jeden, Siegpunkt bei 10 

ausgetragen.  

 

§  4 Spielsystem Pokal 

 

Die Pokalspiele werden im 3-er Mannschaft-System: Swaythling-Cup-System, ohne Doppel 

im KO-System ausgetragen. Das Pokalspiel wird mit Gewinn des 5 Spiels einer Mannschaft 

beendet. Für ein Pokalspiel ist maximal ein Ersatzspieler einer unteren Mannschaft 

spielberechtigt. Die Ansetzung der Spieler kann ohne Einhaltung der Spielstärke beliebig 

erfolgen. Die Pokalauslosung erfolgt jährlich zur Saisonvorbereitungsversammlung. Das 

Heimrecht wird ausgelost, jedoch haben Mannschaften aus unteren Ligen immer ein 

(Vorteils-)Heimrecht. Spielberechtigt für die 1. Pokalhauptrunde sind die besten 22 

Mannschaften der letzten Punktspielsaison des KFA Barnim (Tabellenplatz in den Ligen). Die 

übrigen Mannschaften müssen eine Qualifikationsrunde ausspielen. 

Das Pokalfinale muss an einen neutralen Ort stattfinden. 

 

§ 5 Auswertung  /  Kontrolle   

 

In Abänderung zur Wettspielordnung des TTVB 5.13 werden die Ergebnisse durch den 

Mannschaftsleiter der Heimmannschaft innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Spielende in 

das System click-tt eingetragen. Durch den Mannschaftsleiter der Gastmannschaft sind die 

vorgenommenen Eintragungen binnen 5 Tagen nach Spielende zu prüfen. Etwaig 

auftretende Differenzen sind zunächst zwischen den Mannschaftsleitern zu klären. Konnten 

die Differenzen nicht geklärt werden, sind diese dem Staffelleiter mitzuteilen.  Gehen keine 

Mitteilungen durch die Gastmannschaft binnen 5 Tagen nach Spielende an den Spielleiter 

ein, wird von Akzeptanz ausgegangen; nachträgliche Änderungen sind sodann nicht 

mehr möglich.  

 

§  6 Spielverlegungen 

 

Spielverlegungen sind kostenpflichtig, siehe § 8. Spielverlegungsanträge sind umgehend 

nach Bekanntwerden des Verlegungsgrundes über http://ttvb.click-tt.de zu stellen; dieser 

Antrag geht per E-Mail an die andere Mannschaft und nach Bestätigung an den 

Staffelleiter. Für die Neuansetzung ist ausschließlich die Mannschaft verantwortlich, die die 

Spielverlegung beantragt. Spielverlegungen sind bis 48 Stunden vor Spielbeginn möglich, 

es sei denn, die gegnerische Mannschaft stimmt einer Verlegung unter Unterschreitung 

dieser Frist ausdrücklich zu. Spielverlegungen sind ausschließlich nur insoweit möglich, dass 
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mit Ende der Hinrunde sowie der letzten Spielwoche der Saison alle bis dahin zu 

absolvierenden Spiele tatsächlich gespielt wurden. Alle Spiele, die bis dahin nicht 

absolviert wurden, sind mit 0:10 und 0:30 gegen die Mannschaft zu werten, die die 

Spielverlegung beantragt hat.  

Spielverlegungen über den letzen Termin der Hinrunde und der Rückrunde hinaus sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Der Staffelleiter kann nach in Abwägung aller zu 

berücksichtigenden Umstände Ausnahmen von Verlegungen zustimmen. 

 

§ 7     Ligastruktur und Auf- und Abstiegsregelung 

 

Bis 44 gemeldete Mannschaften verbleibt es bei den vier bestehenden Ligen. Ab 45 
gemeldeten Mannschaften erfolgt eine Aufteilung in fünf Ligen. Die Aufteilung der Ligen 
soll je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften grundsätzlich entsprechend der 
nachfolgenden Aufstellung sein: 
 
bei 33 Mannschaften: BL-11 ; 1KK-11 ; 2 KK-11 
bei 34 Mannschaften: BL-12 ; 1KK-11 ; 2 KK-11 
bei 35 Mannschaften: BL-12 ; 1KK-12 ; 2 KK-11 
bei 36 Mannschaften: BL-12 ; 1KK-12 ; 2 KK-12 
bei 37 Mannschaften: BL-10 ; 1KK-9   ; 2 KK-9   ; 3 KK-9 
bei 38 Mannschaften: BL-10 ; 1KK-10 ; 2 KK-9   ; 3 KK-9 
bei 39 Mannschaften: BL-10 ; 1KK-10 ; 2 KK-10 ; 3 KK-9 
bei 40 Mannschaften: BL-10 ; 1KK-10 ; 2 KK-10 ; 3 KK-10 
bei 41 Mannschaften: BL-11 ; 1KK-10 ; 2 KK-10 ; 3 KK-10 
bei 42 Mannschaften: BL-11 ; 1KK-11 ; 2 KK-10 ; 3 KK-10 
bei 43 Mannschaften: BL-11 ; 1KK-11 ; 2 KK-11 ; 3 KK-10 
bei 44 Mannschaften: BL-11 ; 1KK-11 ; 2 KK-11 ; 3 KK-11 
bei 45 Mannschaften: BL-9   ; 1 KK-9  ; 2 KK-9   ; 3 KK-9   ; 4 KK-9 
bei 46 Mannschaften: BL-10 ; 1 KK-9  ; 2 KK-9   ; 3 KK-9   ; 4 KK-9 
bei 47 Mannschaften: BL-10 ; 1 KK-10; 2 KK-9   ; 3 KK-9   ; 4 KK-9 
bei 48 Mannschaften: BL-10 ; 1 KK-10; 2 KK-10 ; 3 KK-9   ; 4 KK-9 
bei 49 Mannschaften: BL-10 ; 1 KK-10; 2 KK-10 ; 3 KK-10 ; 4 KK-9 
bei 50 Mannschaften: BL-10 ; 1 KK-10; 2 KK-10 ; 3 KK-10 ; 4 KK-10 
bei 51 Mannschaften: BL-11 ; 1 KK-10; 2 KK-10 ; 3 KK-10 ; 4 KK-10 
bei 52 Mannschaften: BL-11 ; 1 KK-11; 2 KK-10 ; 3 KK-10 ; 4 KK-10 
bei 53 Mannschaften: BL-11 ; 1 KK-11; 2 KK-11 ; 3 KK-10 ; 4 KK-10 
bei 54 Mannschaften: BL-11 ; 1 KK-11; 2 KK-11 ; 3 KK-11 ; 4 KK-10 
bei 55 Mannschaften: BL-11 ; 1 KK-11; 2 KK-11 ; 3 KK-11 ; 4 KK-11 
 
Soweit die Ligastruktur in der Folgesaison nicht geändert wird, steigen die ersten beiden 
Mannschaften einer jeden Liga auf und die beiden letzen Mannschaften (Ausnahme ist 
die unterste Liga) ab. S 
 
Soweit die Ligastruktur aufgrund der gemeldeten Mannschaften in der Folgesaison 
vergrößert wird, d.h. Umstellung von 4 Ligen auf 5 Ligen, so steigt nur der Meister einer 
jeden Liga (Ausnahme ist die höchste Liga) auf und die beiden letzten Mannschaften 
einer jeden Liga ab. Im Übrigen finden zur Herstellung der obigen Ligastruktur 
Relegationsspiele statt. 
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Soweit die Ligastruktur aufgrund der gemeldeten Mannschaften in der Folgesaison 
verkleinert wird, d.h. Umstellung von 4 Ligen auf 3 Ligen, so steigt nur der Tabellenletzte 
einer jeden Liga (Ausnahme unterste Spielklasse) ab und die beiden ersten Mannschaften 
einer jeden Liga auf. Zum Auffüllen der einzelnen Ligen werden Relegationsausspiele 
ausgetragen, mithin spielt die vorletzte Mannschaft der höheren Liga gegen den 3. der 
niederen Liga, der drittletzte der höheren Liga gegen den 4. der niederen Liga usw. bis 
durch die Sieger jener Relegationsspiele die Sollstärke gemäß obiger Aufstellung erreicht 
ist. 
 

§  8 Kreismeisterschaften / Kreisranglisten 

 

Die Kreismeisterschaften sowie die Kreisranglisten Barnim Damen, Herren & Nachwuchs 

werden nach den Durchführungsbestimmungen des TTVB gespielt. 

 

Das Startgeld für jede Spielklasse beträgt pro Spieler 5,00 € für die Einzelturniere, 

Doppelturniere sind kostenfrei. Die Einnahmen erhält der austragende Verein. Der 

austragende Verein hat dem Turnierleiter eine Aufwandsentschädigung und 

Fahrkostenerstattung von pauschal 30,00 € pro Turniertag, von den Einnahmen, zu zahlen. 

 

§  9 Ordnungsregelungen / -gelder 

 

Bei Mannschaften, die unberechtigte  Spieler einsetzen oder die Spielreihenfolge 

missachten, wird das Spielergebnis in 0:10 und 0:30 umgewandelt. 

 

Fristen für Neubelegung der Mannschaften für die Rückserie: 

Start Mannschaftmeldung Rückrunde:  16.12.2018 

Ende Mannschaftmeldung Rückrunde:  22.12.2018 

 

Verstöße gegen die Punktspielordnung entsprechend des Ordnungsgeldkataloges werden 

mittels Ordnungsgeldbescheid pro Verstoß belegt, die einem zu benennenden Konto 

innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntgabe zugutekommen. Ein Nichtbeachten des 

Ordnungsgeldes führt zur Mahnung. Mit der Mahnung werden nochmals 5,00 € fällig, die 

wiederum innerhalb von 7 Tagen gezahlt werden müssen. Erfolgt weiterhin keine Zahlung 

kommt es zur endgültigen Spielsperre der betroffenen Mannschaft.  

 

Ordnungsgeldkatalog: 

1. Verlegung eines Punktspiels 5,00 € 

2. Verspätete Eingabe der Spielergebnisse 5,00 € 

3. Verstoß gegen die Punktspielordnung 5,00 € 

4. Verspätete Zahlung des Ordnungsgeldes 5,00 € 

5. Nichtantreten einer Mannschaft zum Punktspiel oder Pokalspiel 10,00 € 

6. Manipulation bzw. Versuch einer Manipulation  50,00 € 

7. Abmeldung einer Mannschaft innerhalb des Spielbetriebes 50,00 € 

 

Allen Spielerinnen, Spielern  und Mannschaften  Viel Erfolg  !  


